
 
AUSSCHREIBUNG 

 

 
 

ADAC  – RSG- 
Hansa-Ring Slalom 

 

10.08.2008 
in Embsen / bei Lüneburg 

 
 

ADAC HANSA SLALOM  Meisterschaft 
 

ECURIE Rennslalom Meisterschaft 
 

 
Veranstalter 

 

RSG-HAMBURG e.V. 
 

im ADAC Hansa 
 

(www.rsg-hamburg.de) 

 

DMSBDMSBDMSBDMSB    
Deutscher Motor Sport Bund e.V. 

 

 
 

 
Die Grundlage dieser Ausschreibung ist die neue 
Fassung  des Slalom Reglement des DMSB .Soweit durch  
diese Ausschreibung keine Regelung getroffen ist,     
gelten die Regelungen des DMSB Slalom Reglements .Der  
vollständige Text der Ausschreibung befindet sich bei der  
Papierabnahme  am Aushang.                                                                                                                                                                                                              

 
Status der Veranstaltung  :  National  
 
 
Art. 1 Veranstaltung  
 
Titel der Veranstaltung: 
  
 ADAC-RSG-Hansa-Ring Slalom Embsen  
  
Zeitraum : 10. August 2008  
 
Art. 2 Veranstalter   
 
Anschrift des Clubs  : 
RSG Hamburg e.V. im ADAC 
c/o Dieter Baguhn  
Elbblick 60 
21435 STELLE  
 
Tel. und Fax:    04174 / 5607  
  
Rennleitungsbüro 
eingerichtet bis zum 09.08. 2008 --  20.00 Uhr 
 
Vor Ort am 10.08.2008,  
 ab ca.  8.00  Uhr nur  Handy 0172 /  88 43 26 2 
 
Nennungsschluss:  
10.08.2008, bis 30 Minuten vor den Wertungsläufen  
siehe Zeitplan   
 
Technische Abnahme  (nicht Klassenweise ) 
10.08.2008    ca.  7.45 Uhr  
 
Training und  Wertungsläufe  
Ab ca. 8.30 Uhr  
 
Aushang der offiziellen Ergebnisse :  
jeweils nach Durchgang der Klasse  
 
Siegerehrung und Preisverteilung : 
nach Ablauf der Protestfrist  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Art. 4  Strecke und Aufgabenstellung   
 
Der Slalom wird auf der RSG Hamburg Kartbahn   
Embsen/ Lüneburg  ( ADAC Sicherheitszentrum )  
durchgeführt .Die Streckenlänge beträgt ca. 2500 Meter  
Eine Streckenskizze wird im Bereich der Abnahme   
aushängen. Das Betreten des Geländes erfolgt auf  
eigenes Risiko.  
 
Art. 5  Nenn- und Teilnahmeberechtigung    
 
Die Zahl der Teilnehmer ist auf 35 begrenzt. 
 
Art. 6  Nenngeld   
 
Slalom Nenngeld Euro 35,00 bis 03.08.2008 
Am Tage der Veranstaltung 45,00 € 
Tageslizenz (20,00 Euro) möglich   
Es werden keine Nennungsbestättigungen  versandt. 
Teilnehmer- Liste  im Internet RSG Homepage 
Das Nenngeld ist als Scheck beizufügen oder als  
Überweisung  auf folgendes Konto 
 
RSG HAMBURG  
Vereinsbank Hamburg         BLZ 200 300 00 
Konto Nr. 28 74 008 
   
Stichwort   Nenngeld   RSG-Slalom  EMBSEN 
2008    auszuführen . 
Überweisungen sind durch Einzahlungsbeleg  
nachzuweisen. 
 
Art. 7 Wettbewerbe , die während der Veranstaltung  
zur Durchführung kommen   
 
Die Erfolge werden gem. der DMSB  
Prädikatsbestimmungen , den Pokal Ausschreibungen  
den ADAC , AvD, DMV, ADMV Bestimmungen  ge - 
wertet für : 
 
ADAC HANSA SLALOM MEISTERSCHAFT   
ECURIE SLALOM MEISTERSCHAFT  
 
Für die Sportabzeichen  des 
ADAC, AvD, DMV und ADMV  
gelten deren besondere Verleihbestimmungen . 
 



                Art. 8 Klasseneinteilung  Slalom  
Gruppe     G                                            Start ca. 8,30 Uhr  
Klasse 1    G 1 / 2                 
Klasse 3    G 3 
Klasse 4     G 4 
Klasse 5    G 5  
Klasse 6                    G 6 
Klasse 7                    G 7 

 
Gruppe F 2005 + N  Start ca. 9.30 Uhr  
Klasse 8                 bis   1400 ccm 
Klasse 9                 bis   1600 ccm 
Klasse 10               über 1600 ccm 
 
Gruppe   H                                  Start c a. 10.00 Uhr  
 Klasse 12              bis    1300 ccm  
 Klasse 13              bis    1600 ccm  
 Klasse 14             über  1600 ccm   
 
Gruppe   SE                            Start ca. 11 .30 Uhr  
Klasse 16 
  
Gruppe    FS                                 Start ca. 11.30 Uhr  
Klasse 17 

 
Klassenzusammenlegung mit der oder den nächsthöheren  
Klassen bei weniger als 3 Startern. 
 
Art. 9   Parc Fermé  
Ein spezielles  Parc Fermé  wird nicht eingerichtet. Nach  
der technischen Abnahme bis zum Ablauf der Protestfrist  
unterliegen die betreffenden Fahrzeuge den Bestimmungen  
des  Parc Fermé. Für Nachuntersuchungen müssen die  
Fahrzeuge im Fahrerlager frei zur Verfügung stehen. 
(d.h. nicht verladen auf Anhänger o.ä.)  
Änderungen vorbehalten   
 
Art. 10  Preise   
33 % der gestarteten  Teilnehmer jeder Klasse erhalten  
Ehrenpreise .  
 
Art. 11   Sportwarte   
 
Rennleiter :   Jürgen Wickert, Hamburg  
Rennsekretär :   Dieter Baguhn, Stelle 
Techn. Kommissar : Hermann Heitmann, Hamburg 
                                               Lutz Speer , Uetersen  
Zeitnahme :   Birgitta  Grube, Elmshorn  
Auswertung :  Rainer Johne, Lasbek   
Leiter der  
Streckensicherung :  Werner Engler  
Umweltbeauftragter :  Dieter Baguhn, Stelle  
Sachrichter :   lt. Aushang am  
                                               Veranstaltungstag  
Die Sachrichter haben eigenverantwortlich zu beurteilen, ob  
der jeweilige Fahrer einen Fehler während des Trainings und  
den  Wertungsläufen begangen hat.   

 

 
 

 
 
 

 
Die Slalomstrecke wird über die Kartbahn und über den  
Handlingkurs führen. Eine Streckenskizze hängt im Bereich der 
der Papierabnahme aus. 
 
  Art. 12   Sportkommissar   
 
Sportkommissar :  Erhard Fibiér    , Hamburg 
Anwärter         Rolf Mannstein , SPA 1108803  , Hamburg                                   
 
 
Art. 13  Haftungsbeschränkung  
 
Teilnehmer und Fahrzeugeigentümer geben mit der   
Nennung die Erklärung zur Beschränkung der Haftung auf  
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit - siehe Reglement - ab.  
 
Art. 14  Weitere Bestimmungen  
 
zu Pkt. 4  Bei Trainings- und Wertungsläufen können sich 2  
Fahrzeuge auf der Strecke befinden.  
 
Ausschreibungsentwurf vorbehaltlich weiterer Änderungen  
und  Ergänzungen durch die Sportbehörden.  
 
Diese werden ggf. bei der Papierabnahme bekannt gegeben. 
 
Vom DMSB genehmigt am 01.07..2008  unter der 
 
Register-Nr. 252 /08 .  ADAC Register Nr. 60-08 
 
Hamburg, den 07.07.2008 
 
Jürgen Wickert 
 

 Rennleiter    
 

 
 

 
 
Hans-Joachim Rössing GmbH 
ADAC-Straße 1 
D-21409 Lüneburg / Embsen 

 04134 - 9079 30    04134 - 9079 32 
 
Öffnungszeiten ab 01.04.2008:  
 
Montag - Freitag ab 14.00 Uhr, 
Sa., So. und an Feiertagen ab 10.00 Uhr 
bis zum Einbruch der Dunkelheit 
(max. bis 22.00 Uhr) 
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eigepflicht gegenüber den bei der V
eranstaltung an verantw

ortlicher S
telle tätigen 

O
ffiziellen (R

ennarzt, R
ennleiter, S

portkom
m

issare). 
   O

rt 
 

 
D

atum
 

 
 

 
 

U
nterschrift der gesetzlichen V

ertreter 
   N

am
e des F

ahrers in B
lockschrift und U

nterschrift 
 

 
N

am
e des B

ew
erbers in B

lockschrift und U
nterschrift - falls nicht personengleich- 

V
erzichtserklärung des F

ahrzeugeigentüm
ers 

(N
ur erforderlich, w

enn B
ew

erber oder F
ahrer nicht E

igentüm
er des einzusetzenden F

ahrzeuges sind, siehe V
orderseite der N

ennung) 
Ich bin m

it der B
eteiligung des in der  N

ennung näher bezeichneten F
ahrzeuges an der V

eranstaltung einverstanden und erkläre den V
erzicht auf A

nsprüche jeder A
rt für 

S
chäden, die im

 Z
usam

m
enhang m

it der V
eranstaltung entstehen, und zw

ar gegen 
�

 die F
IA

, den D
M

S
B

, die M
itgliedsorganisationen des D

M
S

B
, die D

eutsche M
otor S

port W
irtschaftsdienst G

m
bH

, deren P
räsidenten, O

rgane, G
eschäftsführer, 

G
eneralsekretäre,  

�
 die A

D
A

C
-G

aue, den P
rom

oter/S
erienorganisator,  

�
 den V

eranstalter, die S
portw

arte, die R
ennstreckeneigentüm

er, B
ehörden, R

enndienste und alle anderen P
ersonen, die m

it der O
rganisation der V

eranstaltung in  
V

erbindung stehen,  
��� �

 den S
traß

enbaulastträger, sow
eit S

chäden durch die B
eschaffenheit der bei der V

eranstaltung zu benutzenden S
traß

en sam
t Z

ubehör verursacht w
erden, und  

�
 die E

rfüllungs- und V
errichtungsgehilfen aller zuvor genannten P

ersonen und S
tellen  

auß
er für S

chäden aus der V
erletzung des Lebens, des K

örpers oder der G
esundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen P

flichtverletzung – auch eines 
gesetzlichen V

ertreters oder eines E
rfüllungsgehilfen des enthafteten P

ersonenkreises – beruhen, und auß
er für sonstige S

chäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen P

flichtverletzung – auch eines gesetzlichen V
ertreters oder eines E

rfüllungsgehilfen des enthafteten P
ersonenkreises – beruhen; gegen 

�
 die B

ew
erber, F

ahrer, M
itfahrer, H

alter, E
igentüm

er der anderen eingesetzten F
ahrzeuge, die H

elfer der/des in der N
ennung angegebenen T

eilnehm
er/s und der 

anderen T
eilnehm

er sow
ie gegen  

�
  den/die B

ew
erber, F

ahrer, M
itfahrer des von m

ir zur V
erfügung gestellten F

ahrzeuges (anderslautende besondere V
ereinbarungen zw

ischen E
igentüm

er, B
ew

erber, 
F

ahrer/n, M
itfahrer/n gehen vor!) verzichte ich auf A

nsprüche jeder A
rt für S

chäden, die im
 Z

usam
m

enhang m
it den S

lalom
w

ettbew
erben (T

raining, W
ertungsläufen) 

entstehen, 
auß

er für S
chäden aus der V

erletzung des Lebens, des K
örpers oder der G

esundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen P
flichtverletzung – auch eines 

gesetzlichen V
ertreters oder eines E

rfüllungsgehilfen des enthafteten P
ersonenkreises – beruhen, und auß

er für sonstige S
chäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen P
flichtverletzung – auch eines gesetzlichen V

ertreters oder eines E
rfüllungsgehilfen des enthafteten P

ersonenkreises – beruhen. 
D

er H
aftungsverzicht gilt für A

nsprüche aus jeglichem
 R

echtsgrund, insbesondere sow
ohl für S

chadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch auß
ervertraglicher 

H
aftung und auch für A

nsprüche aus unerlaubter H
andlung. S

tillschw
eigende H

aftungsausschlüsse bleiben von vorstehender V
erzichtserklärung unberührt. 

   O
rt/D

atum
  

 
 

U
nterschrift 

 
 

 
N

am
e und A

nschrift des E
igentüm

ers in B
lockschrift 

 


